
BEBAUUNGSPLAN „EHEMALIGE ZIEGELEI GAIRING"

FASSUNG VOM 21.07.2016

BEGRÜNDUNG
Rechtsgrundlagen
Dieser Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Landesbauordnung (LBO) und der Planzeichenver
ordnung (PlanZV) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt.

Erfordernis der Planaufstelluna
Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans „Ehemalige Ziegelei Gairing“ ist die Absicht der 
Gemeinde Ottenbach, den Bedarf an Gewerbeflächen über den Zeitraum der nächsten Jah
re an geeigneten Standorten zu sichern und ressourcenschonend mit Grund und Boden um
zugehen. Die bereits durch einen Baustoffhandel gewerblich genutzte Fläche soll durch den 
Bebauungsplan baurechtlich gesichert werden.

Lage des Plangebiets
Der Planbereich befindet sich südlich des Ortskerns von Ottenbach im Gewann Viehwei
dacker, umfasst das Flurstück 1074/1 mit eine Fläche von rund 1,83ha und ist dem Außen- 
bereich zugehörig. Der Fläche ist umgeben von dem Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.17.011

1 ^  ! ' „Hohenstaufen, Rechberg, Stuifen mit Aas
rücken und Rehgebirge“, entlang der westli
chen Grenze des Geltungsbereichs verläuft 
die Gemarkungsgrenze zwischen Ottenbach 
und Eislingen (Flur 3 -  Krummwälden). In 
nördlichem Anschluss befindet sich der Wei
ler Geyrenwald mit Wohn- und landwirt
schaftlich genutzten Flächen sowie einem 
Schweinemastbetrieb. Der Geltungsbereich 
liegt ca. 100m östlich der Kreisstraße K 
1404, die von Salach nach Ottenbach führt. 
Westlich der Kreisstraße befindet sich der 
Weiler Eschenbäche mit einem Abstand zum 
Plangebiet von ca. 250m. Sowohl die infra
strukturelle als auch die verkehrliche Er
schließung erfolgt über die öffentliche Ver
kehrsfläche Hintere Viehweise (Fist 273/4 
273/3 und 273/2).

Das Plangebiet ist teilweise bebaut und wird 
bereits gewerblich genutzt. Es befindet sich 
in privatem Eigentum.

Abbildung: Übersichtslageplan, ohne Maßstab, Grundlage: Top-Karte des Landesvermessungsamts Ba-Wü

Bestehendes Planunasrecht

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Eislinqen -  
Ottenbach -  Salach als Gewerbefläche dargestellt. Der Bebauungsplan wird demnach aus 
dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Ziele und Zwecke des Bebauungsplans

Mltwi®KAUwte T 9u d6S Bebauun9sPlans kommt die Gemeinde Ottenbach der planunqs-
t? n ? lS fnh T S ’ ctUI!9 § 1 Abs'5 BauGB nach’ wonach die Bauleitpläne eine nachhal
tige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial-
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6.1

2 S ! I ; denn? ng ZU 9ewährleisten und dazu beizutragen haben, eine menschenwür
dige Umwelt zu sichern sowie natürliche Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Der Bebauungsplan enthält gemäß § 8 Abs.1 Satz 1 BauGB die rechtsverbindlichen Fest-
HfiZQ^h62 fUr dJQ stadtebaullche Ordnung. Maßgebliches Ziel der Gemeinde Ottenbach ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewer-
S t9ih o  ,DurchTdie b'she;'9 e Nutzung (Ziegelei, Baustofflager) und die erfolgte Auffüllung 

'?ent ^ onabba^flache (Erddeponie) östlich des Geltungsbereichs ist die ökolog? 
im n ^  9 r  w Flf be bereits gemindert. Unter dem Gesichtspunkt des sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden ist eine gewerbliche Nutzung dieser Fläche sinnvoller als die 
Ausweisung von neuen Gewerbeflächen an anderer Stelle innerhalb der Gemarkungsgren-

Das Plangebiet soll entsprechend seiner tatsächlichen Nutzung größtenteils als Gewerbeflä
che ausgewiesen werden. Um der Lage innerhalb des Außenbereichs gerecht zu werden
n^dp^a hm0nifD ff Uber9an9e zu der umgebenden Landschaft zu schaffen, wird im Osten ei
ne Flache mit Pflanzgebot und im Süden eine Fläche mit Pflanzbindung festgesetzt

Planinhalt und Festsetzungen
Planungsrechtliche Festsetzungen
Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet ausgewiesen, wobei genehmigungsbedürftiqe Anla
gen entsprechend der 4. Verordnung zur Durchführung des Immissionsschutzgesetzes un- 
zulässig smd Die Festsetzungen orientieren sich an der tatsächlich bestehenden Nutzung
S S  h6 M Gawerbe9ebäuden und Baustofflagern. Zudem werden durch diese Vorgabe 
schädliche Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren und erhebliche Nachteile sowie Belästi
gungen für die Allgemeinheit und für die Nachbarschaft ausgeschlossen.

AhhJnV SM t DErriM ^ n9 V° n Wohnun9en für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal gemäß 
hi_rf^ b 3 ,Nr1 BaLJNVO nur im südlichen Teil des Geltungsbereichs zulässig. Hintergrund 
hierfür sind zu erwartende Geruchsemissionen eines sich nördlich des Plangebiets befindli
ch®1? Schweinemastzuchtbetriebs. Um Nachbarkonflikte zu vermeiden und der VDI-Richtlinie 
8471 nachzukommen, sind genannte Wohnungen ausschließlich außerhalb eines 220m- 
lässi'gS 9Smaß Darstellun9 Im zeichnerischen Teil um den landwirtschaftlichen Betrieb zu-

Um eine unerwünschte Ansiedlung mehrerer Einzelhandelsbetriebe und somit die Entste- 
hung einer Einzelhandelsagglomeration zu verhindern, sind Einzelhandelsbetriebe (auch in
d!,r̂ c  en ° r,dnUo9 .Unter 12° ° m2 Geschoss- b*w. 800m2 Verkaufsfläche) im Plangebiet un- 
uassig. Da der Bebauungsplan den bestehenden Baustoffhandel aber sichern soll, wurde 

diese Festsetzung mittels einer Ausnahme differenziert. Zwar wird die Errichtung von Einzel- 
handelsbetrieben wie voran stehend ausgeschlossen, doch gilt dies nicht für bestehende 
gewerbliche Einrichtungen für den Baustoffgroß- und Baustoffeinzelhandel. Durch dieses 

|dak Z'o Verf,° 'gt’ künfti9en Fehlentwicklungen im Plangebiet vorzubeugen
GasichtsPunkten die dchtige Weichenstellung zu treffen und im Sinne 

der geltenden Ziele der Raumordnung zu handeln.

s T 7MRaß1M\/nbâ liCh!.fl^Nutzung ergibt sich einerseits aus den zulässigen Obergrenzen des 
fJX P m  °  Gr(UJ  f he" Za l und andererseits aus der vorhandenen baulichen Sub- 

nz im Plangebiet (Hohen baulicher Anlagen). An dieser orientiert sich auch die festgesetz-
ha iP fn^fISe’ ! r imf S'tnne der offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbeschränkung einzu
halten ist sowie die festgesetzte Bezugshöhe. y

Nebenanlagen dürfen nur innerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden, da ein har
monischer Übergang zu der umgebenden Landschaft erreicht werden soll und zeitqleich 
durch die Dimensionierung des Baufensters genügen Spielraum zur Errichtung von Neben
anlagen vorgehalten wird.
Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze wird ein flächenhaftes Pflanzgebot mit Einzel
baumen festgesetzt, welchem sich südlich eine Fläche zur Erhaltung bestehender Grün-
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Strukturen anschließt. Hierdurch werden der Lage des Gebiets im Außenbereich nachqe- 
kommen und zeitgleich Schutz-, Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für Vögel, Kleinsäuaer 
und Insekten vorgehalten. Zu Sichtschutzzwecken wird die Anpflanzung von Einzelsträu- 
chern- und Büschen entlang der westlichen Plangebietsgrenze festgesetzt, um den Einqriff 
in das Landschaftsbild zu weitestgehend minimieren.
Die Pflanzenauswahllisten umfassen heimische Pflanzen, da eine standortgerechte Beqrü- 
nung zur Artenerhaltung der heimischen Flora und Fauna beiträgt. Die Einzelbäume inner- 
halb der Pflanzgebotsfläche dienen der Staubbindung, reduzieren die Sonneneinstrahlunq 
und beugen somit einer Aufheizung von Verkehrsflächen und Fassaden vor. Durch die Auf- 
nahme von Wasser über das Wurzelwerk sowie an den Blättern anhaftender Niederschlaq 
wird der Wasserabfluss verringert bzw. verzögert und Hochwasserspitzen reduziert.

6.2 Örtliche Bauvorschriften
Alle Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen orientieren sich an der beste
henden Bebauung und dienen gestalterischen Ansprüchen sowie Belangen des Einfügens in 
die Umgebung.Begrünungen von Dachflächen und Fassaden dienen der Vermeidung von 
Luftverunreinigungen und sorgen für einen geregelten Wasserabfluss. Zudem werden Tem
peratureinwirkungen wie Hitze und Kälte auf die baulichen Anlagen abgedämpft.
Stellplätze, Zufahrten und Wege sollen soweit möglich wasserdurchlässig hergestellt wer
den, um eine Minimierung der Flächenversiegelung und somit eine Erhaltung der Grundwas
serneubildung zu fördern.

7 Kennzeichnungen

Entsprechend § 9 Abs.5 BauGB werden im Lageplan Auffüllflächen, 
Tonabbau betrieben wurde, gekennzeichnet.

auf denen ehemals

Weiterhin wird die verkehrstechnische und infrastrukturelle Erschließung nachrichtlich dar
gestellt. Diese erfolgt in beiden Fällen über die Verkehrsfläche „Hintere Viehweide“. Die ent
sprechenden Flurstücke sind der Gemarkung Eislingen zugehörig, weshalb diese nicht in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen wurden. Da die Erschließung als 
gesichert anzusehen ist, wird die Anbindung an die K 1404 nachrichtlich in den zeichneri
schen Teil mit Darstellung der Schleppkurve eines Sattelzugs mit einer Länge von 16 50m 
übernommen.

8

9

10

Um Belangen der Geruchsemissionen des sich nördlich des Geltungsbereichs befindlichen 
landwirtschaftlichen Betriebs gerecht zu werden, wird zu diesem der Umkreis von 220m dar- 
gestelit. An dieser Abstandlinie orientiert sich die Festsetzung über die Zulässigkeit von 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen.

Nachrichtliche Übernahmpn

ln den Hinweisen des Textteils werden die Hinweise des „Merkblatt Boden“ des Landrats
amts Göppingen zum schonenden Umgang mit dem Schutzgut Boden aufgenommen.

Maßnahmen zur Verwirklichung

Die Versorgung mit Trinkwasser sowie mit Wasser für Feuerlöschzwecke ist durch den vor
handenen Anschluss an das örtliche Netz mit ausreichender Dimensionierung sichergestellt.
Die Stromversorgung erfolgt über Trassen der Stauferwerk Netzgesellschaft.

Die Versorgung der Fläche mit Gas fällt in den Zuständigkeitsbereich der Energieversorgung 
Filstal. Ein Anschluss ist derzeit nicht vorhanden, aber möglich.
Die Entwässerung des Gebiets erfolgt im Mischsystem. Das Abwasser wird dem bestehen
den Kanal im Norden zugeführt.

Ausqieichsmaßnahmen
Der Ausgleich für den Eingriff in die Natur wird gemäß zugehörigem Umweltbericht des 
Blaser, Esslingen durchgeführt. IB
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BEBAUUNGSPLAN „EHEMALIGE ZIEGELEI GAIRING“
ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

__________  02.08.2016

GEMEINDE OTTENBACH
BEBAUUNGSPLAN UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
„EHEMALIGE ZIEGELEI GAIRING“

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
GEMÄSS § 10 ABS.4 BAUGB

Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung 
eizufugen. Sie soll u.a. darlegen, in welcher Art und Weise die Umweltbeiange und die 

-rgebn.sse der Öffentlichkeit^ und Behördenbeteiligung im Verfahren berücksichtigt wur
den und aus welchen Gründen die Planinhalte nach Abwägung mit den geprüften, in Be
tracht kommenden Alternativen, gewählt wurden
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BEBAUUNGSPLAN „EHEMALIGE ZIEGELEI GAIRING“ 
ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

02.08.2016

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ZIELE DER PLANUNG

o l n h o l UfSteli UnS del  Bebauungsplans „Ehemalige Ziegelei Gaining" der Gemeinde Ottenbach wurde das Ziel verfolgt, den Bedarf an Gewerbeflächen eines bereits orts
ansässigen Unternehmens langfristig zu sichern. Im Flächennutzungsplan war die Flä
che bereits a s Gewerbeflache dargestellt, doch sollten mit Hilfe des Bebauungsplans 
getroffen werdet 960 h'nS,chtlich des lm™ssionsschutzes und sonstigen Belangen

S ^ t i^ h rHÜCtV 1,°74/1 , wurde Größtenteils als Fläche für Gewerbe ausgewiesen Hin
sichtlich der Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sow'e für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß § 8 Abs.3 Nr.1 BauNVO wurde ei
ne räumliche Differenzierung gemäß zeichnerischem Teil festgesetzt um Belanqen 
des nahe liegenden Schweinemastbetriebs nachzukommen 9

Die Planung weist folgende Kennzahlen (gerundet) auf:

Flächengröße Prozentualer Anteil

Fläche für Gewerbe (GE und GE-,) 1,56ha 85%

Pflanzgebots- und Pflanzbindungsfläche 0,27ha 15%
Gesamtfläche 1,83ha 100%

2. VERFAHRENSABLAUF, ERGEBNIS DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG UND 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Am 26.01.1995 ergänzt durch den Beschluss vom 26.06.2003, hat der Gemeinderat
dPrr ?hpmeT ° * tenbf ctl die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens für den Bereich 
der ehemaligen Ziegelei Gairing beschlossen.

^^O R Pnn^'SH 6^ 61’' ^ 9 der öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 19.06.2006 bis 
3a06.20°6 statt die Träger öffentlicher Belange wurden zeitgleich mit Anschreiben
SeitpZnUS r  RUn9 der Planu" terla9en um Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Von 
Seiten der Burger wurden keine Anregungen und Einwendungen vorgebracht
PinSpntodr2 h amJ G° ppin9.en hat auf mögliche Altlasten im Planbereich hingewiesen- 
ein entsprechender Hinweis wurde in den Textteil aufgenommen. Ebenso wurde nach
ZicIomT9 deS auf die Vor9aben zum Umgang mit gesammeltem Regenwasser in 
npw tlc ! T  entsP[ef hender Hinweis eingearbeitet. Des Weiteren wurde darauf hin
gewiesen dass sich keine öffentlichen Verkehrsflächen im Geltungsbereich des Be
bauungsplans befinden, weshalb dies ein nicht qualifizierter Bebauungsplan ist.

Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Überarbeitung der Planun- 
terlagen wurden am 14.12.2006 der Entwurfsbeschluss sowie der Beschluss für die öf-
29 01 2on7US 9Un9 Ä U" 9 der Trä9er äffen,llcher B* n g e  ™ Zeitraum vom 
29.01.2007 bis zum 28.02.2007 gefasst. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit
n in n ^ p fH -^ 171- U .° 1-2° 07 benachrichtigt. Im Rahmen der Öffentlichen Beteiligung
f 9 d®LH'J!W®ls ®iner. PnvatPerson ein, dass eine Einleitung von Oberflächenwasse?
handpn^t11 M hte Kan'allsat,on n|cht möglich sei, da kein Anschluss an den Kanal vor-
E rscN iP R unn^f i "  ' ! 6"1, 9! T u  We'tere Änre9un9en und Hinweise hinsichtlich der 
Erschließungssituation (verkehrliche und infrastrukturelle) von Trägern öffentlicher Be-
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lange ein, welche eine interkommunale Klärung mit der Gemeinde Eislingen als direkte 
Angrenzerm an den Planbereich dieses Punktes erforderlich machten.

Nach Klärung aller eingegangenen Punkte fasste die Gemeinde am 14 04 2016 den 
Beschluss zur erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs.3 BauGB. Der überarbeitete Ent-
ÖrtlLhpn pebauun9sP ans. und d,e zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten 
Örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 14.04.2016 mit Begründung und zuqe-
"Sn9«-mi,UmWe ̂bencht vom 14-04.2016 wurden vom 09.05.2016 bis 10.06.2016 erneut
28 n 4 ? n ifi hS9e 6ht; m '®* Il"äu6r öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
Rpionni016 be.nachr,cbtl9t- Nebst eingegangenen Hinweisen zu naturschutzfachlichen 
1 t  WUtderV° I  Sf lten des Verband Region Stuttgart darauf hingewiesen, dass
Fin7p ihan'no|6te Festsetzun9en zum Ausschluss von großflächigem Einzelhandel und 
Einzelhandelsagglomerationen zu treffen sind. In Abstimmung mit dem VRS wurden 
die Planunterlagen entsprechend ergänzt.

sDI rJ f mein,,deral i>esohlos? am 21.07.2016 den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor- 
Schriften und zugehörigem Umweltbericht als Satzung
rinTam “ oiB6ei„aa . aChUnS “  ^  Bebauun0sp,ans „Ehemalige Ziegelei Gai-

Die Abwagungsprotokolle liegen der zusammenfassenden Erklärung als Anlage bei.

3. BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE

Foigende Arten umweltbezogener Informationen sind Bestandteil des zugehörigen 
Umweltberichts nach § 2a BauGB, Stand April 2016:
Beschreibung der Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen, die sich auf das 

angebiet beziehen; Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Pla
nung auf der Grundlage der Prüfung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut: 
a) Arten / Biotope und biologische Vielfalt: durch die intensive Nutzung des Großteils 

ommeri wildwachsende Pflanzen nur in Randzonen vor; Auswirkungen der Pla
nung auf diese Bereiche mit höchstens mittlerer Bedeutung 
Boden: wegen des Fehlens natürlicher Bodenfunktionen wird auf eine bewertende 
Beurteilung der Bodenfunktionen verzichtet 
Wasser: sehr gering 
Klima / Luft: gering 
Landschaft: gering
wald“)Ch Und Se'ne Gesundheit sowie die Bevölkerung: gering (Weiler „Geyren-

Kulturguter und Sachgüter: keine (es liegen keine in der Denkmalliste eingetrage
nen Boden- und Baudenkmale gern. § 2 DSchG vor) 9 9

“ rhalb, d/ S/ äUmlichen Geltur|gsbereichs des Bebauungsplans „Ehemalige Zie- 
gelei Gamng festgesetzten Maßnahmen der Grünordnung gemäß § 9 Abs 1 Nr 25
Bah?tB.,k2 mpenSMeren S0W0hl die Ein9riffe in den Naturhaushalt wie auch in das Land- 
schaftsbild in vollem Umfang. Aus der bilanzierenden Gegenüberstellung der Wert-
7 n ^  e dhS f„eatands und der Planun9 resultiert ein Überschuss 7.451 Wertpunkten 
Zusätzliche Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan sind deswegen nicht erforderlich.

4. ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN
Die Ausweisung der Fläche als Fläche für Gewerbe entspricht der tatsächlich vorhan-
" ZUn9h deaG ®bie|s- Durch die langjährige gewerbliche Nutzung eignet sich 

die Flache auch zukünftig als Fläche für Gewerbe sehr gut.

b)

c)
d)
e)
f)

9)
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Aufgestellt:
Donzdorf, den 02.08.2016, VTG S!raub Ingenieurgesellschaft mbH
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